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Gefeß- und Verordnungs -Sammlung .

No. 11 .

Braunſchweig , den 1
1
. April 1879 .

Ausführungsgeſetz zum Deutſchen Gerichtsverfaſſungs
geſeße .

d . d . Braunſchweig , den 1
. April 1879 .

Von Gottes Gnaden , W
ir ,Wilhelm , Herzog

zu Braunſchweig und Lüneburg 2
0
.

2
.
2 .

Wir erlaſſen zur Ausführung des Deutſchen Gerichts
verfaſſungsgeſeßes mit Zuſtimmung der Landesverſammlung
das nachfolgende Geſek :

@riter Aldinitt .

G e rich to v erfaſſu'n g .

Erſter Titel .

R i ch teramt .

$ . 1 .

Die Beſtimmungen über d
ie Prüfungen , durch deren Ab

legung d
ie Fähigkeit zum Richteramte (zur Staatsanwaltſchaft ,

Rechtsanwaltſchaft und zum Notariat ) erlangt wird , ſowie
über den Vorbereitungsdienſt d

e
r

Rechtscandidaten ſind in

dem hierneben erlaſſenen Gefeße , die juriſtiſchen Prüfungen
und den Vorbereitungsdienſt der Rechtscandidaten betreffend ,

enthalten .
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g. 2 .

Von den in d
e
r

zweiten Prüfung beſtandenen Referen
daren wird der Landesfürſt eine dem Bedürfniß entſprechende
Zahl auf Vorſchlag d

e
r

Landesjuſtizverwaltung zu Gerichts
aſſeſſoren ernennen .

Die Gerichtsaſſeſſoren ſind nicht als wirkliche Staatsdiener

zu betrachten . Die Dienſt- und Geſchäftsverhältniſſe der
ſelben beſtimmt d

ie Landesjuſtizverwaltung , inſoweit die Ge
feße oder landesherrlichen Verordnungen keine ausreichende
Vorſchriften enthalten . Sie werden von der Landesjuſtizver
waltung einem Amtsgerichte , und zwar in d

e
r

Regel dem
Amtsgerichte Braunſchweig , dauernd zugewieſen und nach vor
gängiger Beeidigung durch Uebertragung richterlicher Arbeiten

in Gemäßheit näherer Anordnung der Landesjuſtizverwaltung
beſchäftigt . Sie haben die ihnen übertragenen Arbeiten ſelbſt =

ſtändig unter eigener Verantwortlichkeit zu erledigen .

Dieſelben ſind verpflichtet , auf Anordnung der Landes
juſtizverwaltung bei einem Landgerichte oder bei einem Amts
gerichte , welchem ſi

e

nicht dauernd zugewieſen wurden , als
Hülfsrichter Aushilfe zu leiſten , ſowie d

ie Stellung eines
Hülføarbeiters bei d

e
r

Staatsanwaltſchaft , insbeſondere auch

d
ie Beſorgung der den Amtsanwälten obliegenden Geſchäfte

zu übernehmen .

In dieſen Fällen iſ
t

ihnen eine nach allgemeinen Grund
fäßen feſtzuſeßende Entſchädigung und Erſaß d

e
r

Reiſekoſten

zu gewähren .

Nach Beendigung des ihnen ertheilten Auftrages ſind ſi
e

berechtigt , ihre Beſchäftigung b
e
i

demjenigen Amtsgerichte auf
zunehmen , welchem ſi

e vor dem erhaltenen Auftrage dauernd
zugewieſen waren .

S
. 3 .

Die Amts- und Landrichter ſind verpflichtet , die Ver
tretung eines Mitgliedes d

e
s

Oberlandesgerichts zu zeitweiliger
Aushülfe , wie zi

t

einzelnen Sißungen oder Geſchäften zu

übernehmen .

Ebenſo haben d
ie Amtsrichter d
ie Verpflichtung , be
i

einem

anderen demſelben landgerichtlichen Bezirke angehörigen Ge
richte , ſowie bei dem Landgerichte , in deſſen Bezirke ſie a

n

geſtellt ſind , der a
n

ſi
e ergehenden Berufung ſowohl zu
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einzelnen Sißungen oder Geſchäften , als auch dann , wenn die
zeitweilige Ernennung eines Hülfsrichters erforderlich wird ,
Folge zu leiſten .

S. 4 .

Die Landrichter ſind verpflichtet , auf Anordnung der
Landesjuſtizverwaltung die aushülfsweiſe Beſorgung einzelner
einem Amtsgerichte ihres Bezirks obliegenden Geſchäfte der

nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit , ſowie die dauernde Beſorgung
derartiger Geſchäfte b

e
i

dem Amtsgerichte ihres Wohnſißes zu

übernehmen .

§ . 5 .
In wie weit die Richter verpflichtet ſind , bei der Juſtiz

verwaltung unentgeltlich mitzuwirken , iſtim zweiten Abſchnitte
dieſes Geſeķes ( cf

.

88. 7
6 folgende ) beſtimmt .

$ . 6 .

Die Richter einſchließlich der Handelsrichter werden vom
Landesfürſten ernannt .

Die Ernennung erfolgt auf Vorſchlag der Landesjuſtiz
verwaltung und nach vorgängigem Gutachten des Herzoglichen
Staats -Miniſteriums . Bei Ernennung der Handelsrichter iſt
auch der gutachtliche Vorſchlag des zur Vertretung ' des
Handelsſtandes berufenen Organs dem Landesfürſteny | vor
zulegen .

S
. 7 .

Die Verleihung der etatmäßigen Gehalte und Gehalts
zulagen a

n

d
ie Richter erfolgt nach Maßgabe der Beſtim

mungen des Civil - Staatsdienſt - Gefeßes und des geſeßlichen
Normal - Etats .

In welche Gehaltsclaſſe eine im Juſtizdienſte des Landes
bislang nicht beſchäftigte Perſon ( S8 . 2 bis 5 des Deutſchen
Gerichtsverfaſſungsgeſeßes )bei ihrer Ernennung zum Richter
einzutreten hat , beſtimmt der Landesfürſt auf Vorſchlag der
Landesjuſtizverwaltung unter Berückſichtigung ihrer ſeitherigen
Beſchäftigung .

§ . 8 .

Die Gehalte d
e
r

Mitglieder der Landgerichte und d
e
r

Amtsrichter ſind nach gleichen Grundſäßen zu bemeſſen .
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1

$. 9.

Andere Vergütungen als d
ie auf Geſeß beruhenden Ge

halte und Entſchädigungen dürfen den Richtern für richterliche
Geſchäfte nicht gewährt werden .

Unterſtüßungen in Fällen eines außerordentlichen Bedürf
niſjes werden von dieſer Vorſchrift nicht betroffen .

3weiter Titel .

Gerichtsbarkeit .

$ . 1
0
.

E
s

werden errichtet :

2
4 Amtsgerichte , nämlich :

e
in Amtsgericht für den Bezirk d
e
s

bisherigen Stadt
gerichts Braunſchweig mit dem Siße in der Stadt
Braunſchweig ,

e
in Amtsgericht für d
ie Bezirke des bisherigen Stadt

gerichts Wolfenbüttel und d
e
s

bisherigen Amtsgerichts
Wolfenbüttel mit dem Siße in der Stadt Wolfen
büttel , und

je ei
n

Amtsgericht für jeden der übrigen bisherigen

2
2 Amtsgerichtsbezirke mit Beibehaltung dieſer Be

zirke und d
e
r

bisherigen amtsgerichtlichen Siße ;

2 Landgerichte , nämlich :

e
in Landgericht fü
r

d
ie Kreiſe Braunſchweig , Wolfen

büttel , Helmſtedt und Blankenburg mit dem Siße in
der Stadt Braunſchweig , und

e
in Landgericht für di
e

Preiſe Holzminden und San
dersheim mit dem Siße in der Stadt Holzminden ;
ein Oberlandesgericht für das Herzogthummit dem Siße

in der Stadt Braunſchweig .

§ . 11 .

Das bisherige Obergericht , die bisherigen Kreisgerichte
nebſt dem bisherigen Handelsgerichte und d

ie bisherigen Stadt
und Amtsgerichte werden aufgehoben . Auch erliſchtdie Z

u

ſtändigkeit d
e
s

erſten Senates d
e
s

Obergerichts als Ober
apellationsgerichts fü

r

das Fürſtenthum Schaumburg - Lippe .

$ . 1
2
.

Durch d
ie

im S. 1
0 genannten Gerichte wird d
ie ordent
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liche ſtreitige Gerichtsbarkeit in Gemäßheit des Deutſchen
Gerichtsverfaſſungsgefeßes ausgeübt.
Die Ausübung der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit geht

auf d
ie gedachten Gerichte nach Maßgabe d
e
r

Beſtimmungen
dieſes Gefeßes über .

S
.

1
3
.

DieGerichte ſind zuſtändig zur Verwaltung d
e
r

b
e
i

ihnen
deponirten Gegenſtände und Gelder .

Die Verwaltung wird bei den mit mehreren Richtern b
e

ſeßten Gerichten von 2 Richtern , bei den nur mit einem Richter
bejeßten Amtsgerichten von dieſem und dem Gerichtsſchreiber
geführt .

Im Uebrigen bleiben die über das gerichtliche Depoſiten
weſen beſtehenden Vorſchriften b

is
auf Weiteres in Gültigkeit .

S
.

1
4
.

Die fünftige Zuſammenſeßung d
e
s

Gerichtshofes zur
Entſcheidung von Coinpetenzſtreitigkeiten zwiſchen denGerichten
und den Verwaltungsbehörden ſowie d

a
s

Verfahren b
e
i

dieſemn

Gerichtshofe iſ
t

durch das hierneben erlaſſene Geſek geregelt .

$ . 1
5
.

Die Vorſchrift des $ . 18 Abſ . 1 de
r

Verordnung M 10
vom 2

9
.

October 1821 , daß auf ſtempelpflichtige Verhand
lungen , zu denen der geſeßliche Stempel überhaupt nicht oder
nicht im richtigen Betrage verwendet worden , vor Ergänzung
dieſes Mangels und vor Bezahlung der verwirkten Geldſtrafe
nicht verfügt werden dürfe , wird aufgehoben . Die beſtehenden
Vorſchriften rückſichtlich der von den Kreisgerichtsdirectoren

zu führenden Controle über das von den Notaren zu ver
wende Stempelpapier werden gleichfalls aufgehoben .

Weitere Beſtimmungen über Ordnung des Stempelweſens
bleiben vorbehalten .

$ . 1
6
.

Die S
S
. 3
2

und 3
3

des Geſeßes N. 29 vom 20. Mai
1858 und der § . 12 des Geſeßes N. 11 vom 28. März 1874 ,

durch welche d
ie

daſelbſt erwähnten bürgerlichen Rechtsſtreitig

keiten d
e
r

Entſcheidung durch Schiedsmänner überwieſen ſind ,

werden aufgehoben . Die gedachten Rechtsſtreitigkeiten ſind
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fortan vor dem zuſtändigen ordentlichen Gerichte in dem
durch die Deutſche Civilproceßordnung geordneten Verfahren
geltend zu machen .

Dritter Titel .
Amtsgerichte .

A. Beſtimmungen für die ſtreitige und nicht
ſtreitige Gerichtsbarkeit

§. 17 .

Die Abhaltung von periodiſchen Gerichtstagen außerhalb
des Gerichtsſißes kann durch d

ie Landesjuſtizverwaltung an
geordnet werden .

S
. 1
8
.

Bei d
e
n

mit mehreren Richtern befekten Amtsgerichten
werden die Geſchäfte unter die Richter von der Landesjuſtiz

verwaltung vertheilt . Die Vertheilung erfolgt nach örtlich
abgegrenzten Bezirken oder nach einzelnen Geſchäftszweigen

oder nach Bezirken und Geſchäftszweigen .

Die Gültigkeit der Handlung eines Amtsrichters wird
dadurch nicht berührt , daß d

ie Handlung nach der Geſchäfts
vertheilung von einem d

e
r

anderen Amtsrichter vorzunehmen
geweſen wäre .

$ . 1
9
.

Mehrere Richter deſſelben Amtsgerichts vertreten ſich

gegenſeitig . Befinden ſich bei einem Umtsgerichte mehr a
ls

zwei Richter , ſo wird die nähere Beſtimmung über d
ie Reihen

folge der Vertretung von der Landesjuſtizverwaltung getroffen .

Die Vertretung der Amtsrichter durch Richter benach
barter Amtsgerichte kann von der Juſtizverwaltung im Voraus
angeordnet werden . Eine ſolche Anordnung muß erfolgen bei
Amtsgerichten , welche nur mit einem Richter beſeßt ſind . Dieſe
Vertretung erſtreckt ſich nicht auf d

ie Fälle , in welchen d
e
r

§ . 36 der Deutſchen Civilproceßordnung oder d
e
r

. 15 de
r

Deutſchen Strafproceßordnung Anwendung findet .

Der Eintritt d
e
s

Vertreters erfolgt regelmäßig auf B
e

rufung durch den Präſidenten des Landgerichts , in deſſen Be
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zirke d
a
s

Amtsgericht belegen iſ
t . In eiligen Fällen genügt

D
ie Benachrichtigung durch d
e
n

behinderten Richter oder den
Gerichtsſchreiber , vorbehältlich der dem Präſidenten des Land
gerichts nachträglich zu erſtattenden Anzeige . Beruht d

ie Noth
wendigkeit des Eintritts eines Vertreters auf einer geſeßlichen
Beſtimmung , ſo bedarf esweder der Berufung deſſelben durch
den Landgerichts - Präſidenten , noch der nachträglichen Anzeige
an den Leşteren .

B
. Beſondere Beſtimmungen für die Sachen

der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit .

$ . 2
0
.

Die Amtsgerichte ſind , wie die bisherigen Stadt- und
Amtsgerichte , d

ie zuſtändigen Behörden für ſämmtliche Ge
ſchäfte d

e
r

nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit , inſoweit deren Uus
führung durch die Gerichte zu erfolgen hat und in dieſem
Gefeße keine anderweite ſpecielle Beſtimmung getroffen iſ

t
.

Insbeſondere gehören zu d
e
r

Zuſtändigkeit der Amts
gerichte :

1 ) d
ie freiwillige Gerichtsbarkeit einſchließlich der An

nahme , Aufnahme und Eröffnung von Teſtamenten
und ſonſtigen leßtwilligen Verfügungen ;

2 ) das Grundbuchweſen ;

3 ) d
ie Vormundichafts- und Curateljachen einſchließlich

der nach den Gefeßen der Obrigkeit obliegenden Sorge
für einen vacanten Nachlaß , ſowie deſſen Ver- und
Entſiegelung ;

4 ) d
ie Ausſtellung von Erbbeſcheinigungen ;

5 ) d
ie Todeserklärung Verſchollener .

Ferner ſind d
ie Amtsgerichte zuſtändig

- 6 ) fü
r

d
ie auf d
ie Führung der Handelsregiſter , ein

ſchließlich der Zeichenregiſter , d
e
r

Genoſſenſchafts
regiſter und der Muſterregiſter bezüglichen Geſchäfte ;

7 ) für die in dem Handelsgeſeßbuch und in dem Eins
führungsgeſeße zu demſelben , ſowie in dem Reichs
geſeße vom 4

. Juli 1868 , betreffend die privatrechtliche
Stellung der Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften
den Gerichten zugewieſenen , von den Deutſchen Proceß
ordnungen nicht betroffenen Angelegenheiten ,
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8) Endlich haben d
ie Amtsgerichte b
is zum etwaigen

Erlaß anderer Beſtimmung in Gemäßheit der Be
kanntmachung vom 9

. September 1875 N : 74 die in

den $ 8 . 1
1 , 14und 66 des Reichsgeſeķes vom 6 . F
e

bruar 1875 über die Beurkundung des Perſonen
ſtandes 2

c
. den Gerichten erſter Inſtanz übertragenen

Geſchäfte zu beſorgen .
S
.

2
1
.

Gegen d
ie Entſcheidungen , Beſchlüſſe und Verfügungen

der Amtsgerichte in Sachen der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit
ſteht den Betheiligten das Rechtsmittel ' de

r

Beſchwerdé a
n

das
Landgericht zu .

S
.

22 .
Der für d

ie Richter , Secretaire , Regiſtratoren und be

(oldeten Schreiber , ſowie fü
r

deren Angehörige durch das
Geſek N

.

50 vom 29. Auguſt 1858 in Sachen der nicht
ſtreitigen Gerichtsbarkeit angeordnete Gerichtsſtand fällt in

Zukunft weg .

S
.

23 .

Iſ
t
e
in Amtsrichter in Sachen der nichtſtreitigen Gerichts

barkeit von der Vornahme einer amtlichen Handlung aus g
e

ſeßlichen Gründen ausgeſchloſſen , ſo muß e
r

ſi
ch in der b
e

treffenden Angelegenheit jeder amtlichen Thätigkeit enthalten
und das Erforderliche durch nicht ausgeſchloſſene Beamte des
Amtsgerichte oder deren Vertreter beſorgen laſſen .

Åls geſeßlich ausgeſchloſſen iſ
t

der Amtsrichter namentlich
anzuſehen , wenn die Sache ihn ſelbſt , ſeine Ehefrau , auch wenn
die Ehe nicht mehr beſteht , einen ſonſtigen Angehörigen oder
eine Perſon betrifft , deren Vertreter der Amtsrichter iſt , oder

zu welcher e
r bezüglich des Gegenſtandes in demVerhältniſſe

eines Mitberechtigten , Mitverpflichteten oder Schadenserſaß
pflichtigen ſteht .

Angehörige ſind d
ie Perſonen , mit denen der Amtsrichter

in gerader Linie verwandt , verſchwägert oder durch Adoption
verbunden , in der Seitenlinie bis zum dritten Grade ver
wandt oder b

is

zum zweiten Grade verſchwägert iſ
t , auch

wenn d
ie Ehe , durch welche d
ie Schwägerſchaft begründet iſ
t ,

nicht mehr beſteht .
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§. 24 .

Wenn in Sachen der nichtſtreitigen Gerichtsbarkeit
1 ) Streit oder Ungewißheit über d

ie

örtliche Zuſtändig

feit mehrerer Amtsgerichte obwaltet ,

2 ) nach den beſtehenden Vorſchriften ein gemeinſchaft
licher Gerichtsſtand zu beſtellen iſ

t ,

ſo erfolgt die Beſtimmung des zuſtändigen Gerichts durch das
zunächſt höhere gemeinſchaftliche Gericht .

Eine Anfechtung des Beſchluſſes , welcher das zuſtändige
Gericht beſtimmt , findet nicht ſtatt .

S
. 2
5
.

Das Oberlandesgericht iſ
t ermächtigt , eine b
e
i

einem
Amtsgerichte anhängige Vormundſchaft oder Curatel auf An
trag der Betheiligten aus Rückſichten der zweckmäßigkeit einem
anderen Amtsgerichte des Landes zu übertragen .

Soll eine ſolche Vormundſchaft oder Curatel auf eine nicht
braunſchweigiſche Behörde übertragen werden , ſo iſ

t

d
ie ecs

wähnte Ermächtigung nur mit Genehmigung der Landesjuſtiz
verwaltung zu ertheilen .

Daſſelbe gilt , wenn eine bei einer nicht braunſchweigiſchen
Behörde anhängige Vormundſchaft oder Curatel auf ein Umts
gericht des hieſigen Landes übertragen werden ſoll .

Inſofern d
ie

beſtehenden Staatsverträge abweichende Be
ſtimmungen enthalten , behält e

s

b
e
i

denſelben ſein Bewenden .

Vi er ter it e I.

Schöffengerichte .

§ . 26 .

Im Fall der Befeßung eines Amtsgerichts mit mehreren
Richtern hat der mit der allgemeinen Dienſtaufſicht betraute
Amtsrichter , in deſſen Behinderung e

in anderer Amtsrichter
nach der Reihenfolge desDienſtalters d

ie in Ti
t
. IV . SS . 39 .

4
0 und 4
5 bis 47 des Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſeķes

dem Amtsrichter überwieſenen Geſchäfte zu beſorgen .

S
.

2
7
.

Die Vertrauensmänner des Ausſchuſſes ( s . 4
0

des Deuts
ichen Gerichtsverfaſſungsgeſekes ) werden für den Bezirk des
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Amtsgerichts Braunſchweig von der vereinigten Verſammlung
des "Magiſtrats und der Stadtverordneten zu Braunſchweig,
für d

ie Bezirke d
e
r

übrigen Amtsgerichte von den Kreis
verſammlungen gewählt .

Die Vorſchriften der S
S
. 3
2 bis 3
5

des Deutſchen Ges

richtsverfaſſungsgeſeßes über d
ie Berufung zum Schöffen- und

Geſchworenenamte finden auf d
ie

zu wählenden Vertrauens
männer entſprechende Anwendung .

Die Wahl erfolgt nach der abſoluten Mehrheit d
e
r

Stimmen .

$ . 28 .

Den Vertrauensmännern und Schöffen werden , ſofern

ſi
e

außerhalb ihres Aufenthaltsortes einen Weg von mehr als
zwei Kilometern zurückzulegen haben , an Reiſekoſten gewährt :

1 ) b
e
i

Reiſen , welche auf Eiſenbahnen gemacht werden
können , für jedes angefangene Kilometer des Hin
weges und des Rückweges zehn Pfennig ;

2 ) b
e
i

Reiſen , welche nicht auf Eiſenbahnen zurückgelegt
werden können , für jedes angefangene Kilometer des
Hinweges und des Rückweges zwanzig Pfennig ;

im Ganzen jedoch mindeſtens drei Mark .

Fű n f ter lite l .
Landgerichte .

$ . 2
9
.

Die Zahl der b
e
i

den Landgerichten zu bildenden Civil
und Strafkammern beſtimmt die Landesjuſtizverwaltung .

$ . 30 .

Die Landgerichte ſind in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten
phne Rüdſicht auf d

e
n

Werth d
e
s

Streitgegenſtandes aus
ichließlich zuſtändig :

1 ) für d
ie Änſprüche d
e
r

Staatsbeamten gegen den
Landesfiscus aus ihrem Dienſtverhältniſſe ;

2 ) für die Anſprüche gegen den Landesfiscus wegen Ver
fügungen der Verwaltungsbehörden und wegen Auf
hebung von Privilegien ;

3 ) für d
ie Anſprüche gegen den Landesfiscus wegen Ver
chulden von Staatsbeamten ;
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4) für d
ie Anſprüche gegen öffentliche Beamte wegen

Ueberſchreitung ihrer amtlichen Befugniſſe oder wegen
pflichtwidriger Unterlaſſung von Amtshandlungen ;

5 ) für die Anſprüche gegen den Landesfiscus in Betreff
der Verpflichtung zur Entrichtung öffentlicher Abgaben .

Die Vorſchriften über d
ie Vorausſeßungen der Zuläſſig

keit des Rechtsweges für dieſe Anſprüche bleiben unberührt .

$ . 3
1 .

Die Beſtimmung in den S
S
. 6 , 1
6 , 2
2 , 2
7

des Ge
ſeßes NA 113 vom 22. December 1870 , und im § . 4 der
Anlage zum Geſeke N. 114 vom 2

2
.

December 1870 , wonach
über die Entlaſſung von Beamten der 2. oder 3. Senat des
Obergerichts in 1

. Inſtanz , der 1
. Senat dieſes Gerichts in

d
e
r

Reviſionsinſtanz zu entſcheiden hat , kommt in Wegfall .

Inſoweit d
ie Čivilgerichte nach den beſtehenden Gefeßen

über d
ie Suspenſion oder Entlaſſung öffentlicher Beamten zu

erkennen haben , kommen in Bezug auf die Zuſtändigkeit und
auf das Verfahren d

ie Beſtimmungen des Deutſchen Gerichts
verfaſſungsgeſekes und der Deutſchen Civilproceßordnung zur
Anwendung .

S
.

3
2
.

Ferner kommen in Wegfall d
ie Beſtimmungen :

1 ) im S
.

140 der revidirten Städteordnung vom

1
9
.

März 1850 und im 8. 83 der Landgemeinde
ordnung vom 19. März 1850 über das gerichtliche
Reviſionsverfahren in Gemeinderechnungsſachen ;

2 ) im § . 2
2 des Gefeßes vom 12. October 1832 , d
ie

Organiſation 2
c
. des Herzoglichen Finanz -Collegiums

betreffend , über das gerichtliche Reviſionsverfahren
gegen die von dem Finanz -Collegium bei der Abnahme
der Rechnungen erlaſſenen Entſcheidungen ;

3 ) im S : 49 d
e
r

Verfügung Fürſtlicher Regierungs

commiſſion vom 3
. Februar 1814. 1. 27 und im g . 8

des Gefeßes . 7 vom 23. Februar 1837 über die
Rechtsmittel gegen Entſcheidungen der Gerichte b

e
i

Abnahme der Vormundſchafts- und Curatelrechnungen .

Bis zur anderweiten Kegulirung dieſer Verhältniſſe bleibt
den Betheiligten d

ie Beſchreitung des ordentlichen Rechtsweges
vorbehalten .
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$ . 33 .

In Vormundſchafts- und Curateljachen iſ
t

bei Ver :

fügungen über unbewegliche Güter und Capitalien d
ie Geneh

migung , welche von den bisherigen Kreisgerichten ertheilt
werden mußte , in Zukunft von dem Landgerichte zu ertheilen .

Den Betheiligten ſteht gegen d
ie Verfügung d
e
s

Land
gerichts d

ie
Beſchwerde a

n das Oberlandesgericht zu .

§ . 34 .

In ſämmtlichen Angelegenheiten d
e
r

nicht ſtreitigen Rechts
pflege find d

ie Landgerichte für das Rechtsmittel der Be
chwerde über Entſcheidungen , Beſchlüſſe und Verfügungen
der Amtsgerichte zuſtändig .

Die Einlegung der Beſchwerde muß innerhalb Monats
friſt , von der Zuſtellung oder der Verkündung angerechnet ,

erfolgen .

Bei Verſäumung der Friſt iſt d
ie Wiedereinſeßung zu

ertheilen , wenn d
ie Sachlage dies geſtattet und d
ie Partei

glaubhaft macht , daß ſie ohne ih
r

Verſchulden zu der Innes
Haltung der geſeßlichen Friſt außer Stande geweſen ſei .

Auf das Verfahren finden d
ie Vorſchriften der Deutſchen

Civilproceßordnung S8.532 bis 538 entſprechende Anwendung .

Gegen d
ie Entſcheidungen der Landgerichte findet das

Rechtsmittel d
e
r

weiteren Beſchwerde an das Oberlandes
gericht ſtatt .

$ . 3
5
.

Die in den $ 8 . 3
3

und 3
4

erwähnten Angelegenheiten

werden von einer Civilkammer des betreffenden Landgerichts
erledigt .

Betrifft jedoch d
ie

Beſchwerde eine amtsgerichtliche Ver
fügung in den im $ . 2

0 unter den Nummern 6 und 7 be

merkten Angelegenheiten , ſo iſt , wenn bei dem betreffenden
Landgerichte eine Handelskammer gebildet iſ

t , dieſe leptere fü
r

Erledigung d
e
r

Beſchwerde zuſtändig .

Die Beſtimmungen des § . 23 finden entſprechende An
wendung .

S
.

36 .

Die gerichtliche Beglaubigung amtlicher , Unterſchriften
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zum Zwecke der Legaliſation im diplomatiſchen Wege erfolgt
durch den Präſidenten des Landgerichts .

Sechſter Titel.
Schwurgerichte .

g . 37 .

Das Schwurgericht tritt, inſofern Sachen zur Entſchei
dung vorliegen in jedem Vierteljahre zuſammen .
Bei eintretendem Bedürfniß kann der Straffenat des

Oberlandesgerichts auf Antrag des Oberanſtaatsanwalts
außerordentliche Sißungen des Schwurgerichts anordnen .

$ . 38 .

Der fü
r

die Sißungsperiode ernannte Vorſißende des
Schwurgerichts beſtimmt den Beginn d

e
r

Sißungen und macht
denſelben öffentlich bekannt . Die Bekanntmachung iſ

t

3 Wochen vor dem wirklichen Beginn der Sißungen zu e
r

laſſen .

§ . 39 .

Den Geſchworenen werden Reiſekoſten nach Maßgabe der
Vorſchriften des § . 28 gewährt .

Siebenter Titel .

Kammer für Handelsſachen .

§ . 4
0
.

Der Vorſißende der Kammer für Handelsſachen und
deſſen Vertreter wird mindeſtens auf die Dauer eines
Geſchäftsjahres durch d

ie Landesjuſtizverwaltung beſtimmt .

Ach ter lite l .

Oberlandesgericht .

$ . 4
1
.

Die Zahl der b
e
i

dem Oberlandesgerichte zu bildenden
Civil- und Strafſenate beſtimmt d

ie Landesjuſtizverwaltung .
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§. 42 .

Die Einberufung der im § . 3 bezeichneten Vertreter er
folgt durch d

ie Landesjuſtizverwaltung auf vorgängigen Antrag
des Präſidiums des Oberlandesgerichts .

Die Einberufung iſ
t

nur dann ſtatthaft , wenn die Ver
tretung des verhinderten Mitgliedes durch ein Mitglied des
Oberlandesgerichts nicht möglich iſ

t
.

S
.

43 .

Bei Geſuchen u
m Niederſchlagung einer eingeleiteten Unters

ſuchung wird das erforderliche gerichtliche Gutachten von dem
Strafſenate des Oberlandesgerichts erſtattet .

§ . 4
4
.

Das Oberlandesgericht iſ
t

zuſtändig für die Verhandlung
und Entſcheidung über das Rechtsmittel der Beſchwerde in den
zur Zuſtändigkeit d

e
r

Landgerichte gehörigen Vormundſchafts
und Curatelſachen ( S. 33 ) .

Wegen der Einlegungsfriſt gelten d
ie

im S
. 3
4 getroffenen

Beſtimmungen .

Auf das Verfahren finden d
ie

Vorſchriften der Deutſchen
Civilproceſordnung $8.532 bis 538 entſprechende Anwendung .

Eine Anfechtung der vom Oberlandesgerichte getroffenen
Entſcheidung findet nicht ſtatt .

$ . 4
5
.

Das Oberlandesgericht iſ
t in Sachen der nichtſtreitigen

Gerichtsbarkeit zuſtändig fü
r

d
ie Verhandlung und Entſcheidung

über das im § . 34 bezeichnete Rechtsmittel der weiteren Bez
ſchwerde gegen d

ie in der Beſchwerdeinſtanz ergangenen land
gerichtlichen Entſcheidungen .

Für dieſes Rechtsmittel gelten d
ie

nachſtehenden Vor
ſchriften ( S

8
. 46 bis 4
8
) .

§ . 46 .

Die weitere Beſchwerde kann nur darauf geſtüßt werden ,

daß d
ie Entſcheidung auf einer Verlegung des Gefeßes beruhe .

Die Vorſchriften der $ s . 512 und 513 ° der Deutſchen Civil
proceßordnung finden entſprechende Anwendung .
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8. 47 .

Die weitere Beſchwerde wird b
e
i

dem Gericht eingelegt ,

von welchem d
ie angefochtene Entſcheidung erlaſſen iſ
t , fie kann

in dringenden Fällen auch b
e
i

dem Oberlandesgericht eingelegt
werden .

Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beſchwerde
ſchrift oder durch Erklärung zu Protocoll des Gerichtsſchreibers .

Im erſteren Falle muß d
ie Beſchwerdeſchrift von einem

Rechtsanwalt unterzeichnet ſein .

Deffentliche Behörden ,ſowie Perſonen ,welche zum Richters
amt befähigt ſind , können d

ie
Beſchwerde ſchriftlich ohne Zu

ziehung eines Rechtsanwalts einlegen .

Die Beſchwerdemuß d
ie Bezeichnung der verlegten Rechts

norm enthalten . Eine unrichtige Bezeichnung d
e
r

verlegten

Rechtsnorm iſ
t

unſchädlich .
S
. 48 .

Die Vorſchriften über die Friſt des gegen d
ie Entſcheidung

erſter Inſtanz zuläſſigen Rechtsmittels ( $ . 34 ) gelten auch für

d
ie

weitere Beſchwerde .

Für das weitere Verfahren finden die Vorſchriften der

S
S
. 535 b
is

538 d
e
r

Deutſchen Civilproceßordnung entſprechende
Anwendung .

Die Entſcheidung des Oberlandesgerichts unterliegt keiner
weiteren Anfechtung .

g . 4
9
.

Wenn in Sachen der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit das
Landgericht eine Entſcheidung trifft , oder eine Verfügung erläßt ,

welche nach Anſicht des betreffenden Amtsrichters d
ie land

gerichtliche Zuſtändigkeit überſchreitet oder einem geſeßlichen
Gebote oder Verbote widerſtreitet , jo bleibt e

s dieſem unbenoms
men , unbeſchadet der Folgeleiſtung in dringenden Fällen , von
Amtswegen das Oberlandesgericht davon in Kenntniß zu feßen
und deſſen Entſcheidung zuerwirken .

Bei der Entſcheidung des Oberlandesgerichts , welche ſowohl
dem Amtsgericht , als dem Landgericht von Amtswegen mitzu :

theilen iſ
t , hat es ſein Bewenden . Die Entſcheidung iſt norm

gebend für das weitere Verfahren .

§ . 50 .

Die in den S
S
. 2
4
, 2
5 , 4
4

bis 4
9

dem Oberlandesgericht-
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zugewieſenen Angelegenheiten werden von einem Civiljenate

Heffelben erledigt.
Die Beſtimmungen des § . 23 finden entſprechende An

wendung

Ne unter Titel .
Reichsgericht .

3 ehnter Titel .
Staatsanwaltſchaft .

$. 51 .

Der Beamte der Staatsanwaltſchaft bei dem Oberlandes
gericht führt den Amtstitel „Ober - Staatsanwalt " . Die
Beamten der Staatsanwaltſchaft " bei den Landgerichten führen
den Amtstitel „ Staatsanwalt “ . Sind bei einem Landgerichte

mehrere Staatsanwälte angeſtellt, ſo führt der erſte Beamte
den Amtstitel ,,Erſter Staatsanwalt ".

g . 52 .

Der Ober -Staatsanwalt iſt ein nicht richterlicher Beamter .

Derſelbe wird vom Landesfürſten auf Vorſchlag der Lan
desjuſtizverwaltung ernannt . Mit dem Vorſchlage iſ

t

auch

das Gutachten des Herzoglichen Staatsminiſteriums dem
Landesfürſten vorzulegen .

§ . 53 .

Das Amt der Staatsanwälte wird auf Grund eines dauern
den , aber jederzeit widerruflichen Auftrags ausgeübt . Der
Auftrag kann nur denen ertheilt werden , welche bereits e

in

ſtändiges Richteramt bekleiden oder gleichzeitig mit der Beauf
tragung ohne Anweiſung einer beſtimmten Richterſtelle zu

Richtern ernannt werden . Die Staatsanwälte ſind richterliche
Beamte , und kann ihnen für die Dauer des Auftrags eine
Functionszulage neben ihrem richterlichen Gehalte gewährt
werden .

Die Ertheilung und Zurücknahme d
e
s

Auftrags erfolgt
durch den Landesfürſten auf Vorſchlag d

e
r

Landesjuſtiz
derwaltung

Zur Ünnahme des Auftrags ſind d
ie Richter nicht ver
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pflichtet. Die einmal erfolgte Annahme kann nicht zurück
gezogen werden .

$ . 54 .

Die Staatsanwälte ſtehen auf dem Beſoldungsetat der
bei den Land- und Amtsgerichten angeſtellten Richter und
rücken mit dieſen nach den geſeßlich beſtimmten Grundfäßen
im Gehalte auf .
Sie können auf d

ie Unverſekbarkeit der Richter keinen
Anſpruch machen .

§ . 55. !
Wird der Auftrag , zurückgenommen , ſo iſt den Staats

anwälten die Stelle eines Richters bei einem Amts- oder
Landgericht anzuweiſen .

Bis zu erfolgter Anweiſung berbleibt dem betreffenden
Beamten ein geſeßlicher Gehalt , jedoch unter Wegfall der
Functionszulage .

S
.

56 .

Die Amtsanwälte werden auf Widerruf ernannt .
Die Ernennung der Amtsanwälte und ihrer Vertreter

erfolgt durch die Landesjuſtizverwaltung :

Sollen Beamte , welche einem anderen Zweige der Staats
verwaltung angehören , zu Amtsanwälten ernannt werden , ſo

iſ
t

das Einvernehmen des betreffenden Reſſortchefs erforderlich .
Werden bei einem und demſelben Amtsgerichte mehrere

Amtsanwälte ernannt , ſo erfolgt d
ieGeſchäftsvertheilung durch

d
ie Landesjuſtizverwaltung nach örtlich abgegrenzten Bezirken

oder nach einzelnen Geſchäftszweigen oder nach Bezirken und
Geſchäftszweigen .

Den Amtsanwälten kann von der Landesjuſtizverwaltung
eine Remuneration bewilligt werden .

§ . 57 .

Im Falle der Verhinderung eines Beamten der Staats
anwaltſchaft iſ

t für Geſchäfte , welche keinen Aufſchub geſtatten ,

nöthigenfalls von dem Vorſtande des Gerichts e
in Vertreter

zu heftellen .

Z
u

d
e
r

Uebernahme einer ſolcher Vertretung ſind die
Beamten des Gerichts , einſchließlich der Richter , verpflichtet .

2



148

§. 58 .

Mit der einſtweiligen Wahrnehmung von Geſchäften der
Staatsanwaltſchaft b

e
i

dem Oberlandesgericht und den Land
gerichten können nur zum Richteramte befähigte Perſonen
beauftragt werden .

Elfter Titel .

Gerichtsſchreiber .

S
. 5
9
.

Die Gerichtsſchreiber werden vom Landesfürſten auf Vor :

ichlag der Landesjuſtizverwaltung ernannt und beſtimmt Leştere

d
ie

Geſchäftsverhältniſſe derſelben .
Die Vertreter und Gehülfen ernennt d

ie Landesjuſtiz
verwaltung

S
.

6
0
.

Diezur Eintragung in das Handelsregiſter , einſchließlich
des Zeichenregiſters , in das Genoſſenſchaftsregiſter oder in

das Muſterregiſter zu erklärenden Anmeldungen einſchließlich

d
e
r

Zeichnung von Firmen und Unterſchriften können vor dem
Gerichtsſchreiber erfolgen .

S
.

6
1 .

Die Gerichtsſchreiber b
e
i

den Amtsgerichten ſind zuſtän

d
ig , Wechſelproteſte aufzunehmen , ſowie Siegelungen , Ent

ſiegelungen und Inventuren vorzunehmen .

Sie ſollen ſich ſolchen Geſchäften nur auf Anordnung des
Richters unterziehen .

$ . 62 .

Die Gerichtsſchreiber b
e
i

d
e
n

Amtsgerichten ſind ver
pflichtet , in gerichtlichen Angelegenheiten , welche von d

e
n

deut
ichen Proceßordnungen nicht betroffen werden , Geſuche zu

Protocoll zu nehmen . Das Protocol iſt erforderlichen Fads
der zuſtändigen Stelle zu überſenden .

S
. 63 .

Die Beſtimmungen des S
. 2
3

finden b
e
i

den Gerichts
ſchreibern entſprechende Anwendung ,
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Die Anordnung der Vertretung erfolgt durch den Vor
ſtand des Gerichts.

S. 64 .

Die Landesjuſtizverwaltung kann anordnen , daß b
e
i

dem
Gericht beſchäftigte Schreiber vereidet und zur Protocollfüh
rung und Leiſtung ſonſtiger Aushülfe in den Geſchäften des
Gerichtsſchreibers verwendet werden .

3wölfter Titel .

Zuſtellungs- und Vollſtreckungsbeamte .

§ . 65 .
Die Landesjuſtizverwaltung ernennt die Gerichtsvollzieher

und beſtimmt di
e

Dienſt- und Geſchäftsverhältniffe derſelben .

$ . 6
6
.

Die Gerichtsvollzieher ſind zuſtändig :

1 ) Wechſelproteſte aufzunehmen ;

2 ) freiwillige Verſteigerungen von Mobilien , von Früchten
auf dem Halme , von Holz auf dem Stamme und von
Gebäuden auf Abbruch vorzunehmen ;

3 ) Siegelungen , Entſiegelungen und Inventuren im Auf
trage des Gerichts oder des Concursverwalters vor
zunehmen .

$ . 67 .

Zuſtellungen und Zwangsvollſtreckungen in gerichtlichen
Angelegenheiten , welche zu d

e
r

ordentlichen ſtreitigen Gerichts
barkeit nicht gehören , erfolgen unter entſprechender Anwendung
der Vorſchriften der Deutſchen Civilproceßordnung .

Die Landesjuſtizverwaltung iſ
t ermächtigt , für d
ie Zu

ſtellung in den erwähnten Angelegenheiten , bezw .deren Nach
weis , anderweite Vorſchriften zu erlaſſen .

Die Zuſtellungen in dieſen Angelegenheiten find regel
mäßig von Amtswegen anzuordnen .

$ . 68 .

Die Vorſchriften des $ . 156 des Deutſchen Gerichtsver
faſſungsgeſeges finden in den durch d

ie

Deutſchen Proceßorda
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nungen nicht betroffenen Angelegenheiten entſprechende An
wendung .

$.69 .

Die Ernennung der Gerichtsvollzieher kann in der Weiſe
erfolgen , daß denſelben e

in jährliches Minimal -Einkommen
garantirt wird .

Dreizehnter Titel .

Nechtshülfe .

$ . 70 .

Die Gerichte haben ſich auch in den Angelegenheiten ,

welche zu d
e
r

ordentlichen ſtreitigen Gerichtsbarkeit nicht g
e

hören , Rechtshülfe zu leiſten .

Die Leiſtung der Rechtshülfe erfolgt unter entſprechender
Anwendung der Vorſchriften in den $ 8 .158 bis 160 , 162 , 164 ,

167 des Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſeßes .
Eine Anfechtung d

e
r

Entſcheidung des Oberlandesgerichts
findet in feinen Fade ſtatt .

Vierzehnter Titel .

Deffentlichkeit und Sißungspolizei .

$ . 71 .

Die Vorſchriften der $ 8 . 177 bis 185 des Deutſchen Ges
richtsverfaſſungsgeſekes über d

ie Aufrechterhaltung d
e
r

Ord
nung finden in d

e
n

gerichtlichen Angelegenheiten , welche zu

der ordentlichen ſtreitigen Gerichtsbarkeit nicht gehören , ent
ſprechende Anwendung .

Sofern in dieſen Angelegenheiten eine nach den Vor :

ſchriften d
e
r

Deutſchen Proceßordnungen vorzunehmende
mündliche Verhandlung ſtattfindet ( cf

.

88. 3
4 , 44 , 48 ) ,

erfolgt dieſelbe öffentlich nach den Beſtimmungen der $ 8 . 170
bis 1

7
6

des Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſeßes .

$ . 7
2
.

Die Richter , die Beamten der Staatsanwaltſchaft , die
Rechtsanwälte und Gerichtsſchreiber tragen in den öffentlichen
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Sißungen d
e
r

Landgerichte und des Oberlandesgerichts eine
Amtstracht , über welche d

ie

näheren Beſtimmungen durch
Landesherrliche Verordnung getroffen werden .

Daſſelbe gilt für d
ie Amtsrichter bezüglich der öffentlichen

Sißungen d
e
r

Schöffengerichte .

Fünfzehnter Titel .

Gerichtsſprache .

$ . 73 .
Die Beſtimmungen der $ 8 . 186 bis 193 des Deutſchen Ge

richtsverfaſſungsgeſeķes finden auf Angelegenheiten d
e
r

nicht
ſtreitigen Gerichtsbarkeit entſprechende Anwendung .

Sechszehnter Titel .
Berathung und Abſtimmung .

$ . 7
4
.

In gerichtlichen Angelegenheiten , welche zu de
r
ordent

lichen ſtreitigen Gerichtsbarkeit nicht gehören , erfolgt d
ie Bez

rathung und Abſtimmung nach den Vorſchriften der S
s
. 194

bis 199 des Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſebes .

Siebenzehnter Titel .

Gerichtsferien .

$ . 75 .

Auf d
ie Angelegenheiten der nicht ſtreitigen Gerichtsbar

feit ſind d
ie

Gerichtsferien ohne Einfluß .

Der Ferienſenat , welcher be
i

dem Oberlandesgericht , und

d
ie

Ferienkammern , welche b
e
i

den Landgerichten gebildet

werden können , haben auch d
ie Angelegenheiten der nicht

ſtreitigen Gerichtsbarkeit zu erledigen .

Die Vertheilung der Mitglieder des Gerichts in den
Ferienſenat bezw . in die Ferienkammer erfolgt durch das
Präſidium desGerichts .
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Den Vorſißenden ernennt d
ie Landesjuſtizverwaltung ,

inſofern die betreffenden Präſidenten und Directoren ſich dar
über nicht zu verſtändigen vermögen .

Zweiter Abidinitt .

Juſtiz - Verwaltung .

§ . 76 .

Für d
ie

ſämmtlichen nach d
e
n

Gefeßen der Landesjuſtiz
verwaltung obliegenden Geſchäfte iſ

t

das Juſtiz -Departement
des Herzoglichen Staatsminiſteriums d

ie zuſtändige Stelle .

$ . 7
7
.

Die Vorſtände der Gerichte und der Staatsanwaltſchaften
ſind bezüglich ihres Geſchäftskreiſes nach näherer Beſtimmung
der Landesjuſtizverwaltung die Organe derſelben bei den Ges
chäften der Juſtizverwaltung . Sie können b

e
i

Erledigung

dieſer Geſchäfte d
ie Mitwirkung der ihrer Aufſicht unterſtellten

Beamten in Anſpruch nehmen .

Ueber d
ie Mitwirkung der Gerichte und d
e
r
Staatsan

waltſchaft b
e
i

dem Gefängnißweſen wird e
in

beſonderes Geſek
erlaſſen werden .

S
. 78 .

Die Gerichte und d
ie

Staatsanwaltſchaften ſind verpflichtet ,
auf Verlangen ' den Aufſichtsbehörden überAngelegenheitender
Gefeßgebung und der Juſtizverwaltung Gutachten abzugeben .

$ . 7
9
.

Das Recht der Aufſicht ſteht zu :

1 ) d
e
r

Landesjuſtizverwaltung hinſichtlich fämmtlicher
Gerichte , Staatsanwaltſchaften und Notare ;

2 ) dem Präſidenten des Oberlandesgerichts hinſichtlich )

dieſes Gerichts ;

3 ) dem Präſidenten des Landgerichts hinſichtlich dieſes
Gerichts , ſowie der Gerichte und Notare d
e
s

Bezirks ;

4 ) dem Amtsrichter hinſichtlich des Amtsgerichts ;

5 ) dem Ober -Staatsanwalt und dem Erſten Staats
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6

anwalt hinſichtlich der Staatsanwaltſchaften ihres
Bezirks.
Iſt bei einem Landgerichte nur ein Staatsanwalt ange

ſtellt, ſo ſteht dieſem das Aufſichtsrecht hinſichtlich der Staats
anwaltſchaften des Bezirks zu.
Iſt ein Amtsgericht mit mehreren Richtern beſekt, ſo ſteht

das Recht der Aufſicht hinſichtlich deſſelben demjenigen Amts
richter zu, welchem von der Landesjuſtizverwaltung d

ie allge
meine Dienſtaufſicht übertragen iſ

t
.

S
. 80 .

Das Recht der Aufſicht erſtreckt ſichauf alle b
e
i

den b
e

zeichneten Behörden angeſtellten oder beſchäftigten Beamten .

S
. 8
1
.

In d
e
m

Recht d
e
r

Aufſicht liegt d
ie Befugniß

,
gegenüber

nicht richterlichen Beamten die ordnungswidrige Ausführung
eines Amtsgeſchäfts zu rügen und d

ie Erledigung eines Ümts
geſchäfts durch Drdnungsſtrafen b

is

zum Geſammtbetrage von
Einhundertundfunfzig Mark zu erzwingen . Der Feſtſtellung
einer Strafe muß d

ie Androhung derſelben vorangehen .

O
b

und in welchem úmfange gleichartige Befugniſſe
gegenüber richterlichen Beamten einſchließlich der Notare zur
Unwendung gelangen , bleibt der Beſtimmung des Disciplinar
geſeßes vorbehalten .

§ . 82 .

Die im S. 81 bezeichnete Befugniß ſteht ferner zu :

1 ) den Staatsanwaltſchaften bei d
e
m

Oberlandesgericht

und bei d
e
n

Landgerichten hinſichtlich derjenigen Be
amten des Polizei- oder Sicherheitsdienſtes , welche
Hülfsbeamte der Staatsanwaltſchaft ſind , mit Auß
nahme ſolcher Beamten , welche ih

r

Amt als Ehren
amt verſehen ;

2 ) hinſichtlich der Gerichtsvollzieher den durch d
ie

Juſtizverwaltung zu beſtimmenden Aufſichtsbeamten

( cf
. g . 65 ) .

$ . 8
3
.

Gegen d
ie im Aufſichtswege erlaſſenen Verfügungen kann
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eine einmalige Beſchwerde an d
ie vorgefeßte Stelle verfolgt

werben und zwar :

a ) gegen Verfügungen des Erſten Staatsanwalts

a
n

den

Ober -Staatsanwalt ,

b ) gegen Verfügungen der Amtsrichter a
n

den Präfi
denten d

e
s

Landgerichts ,

c ) gegen Verfügungen des Ober -Staatsanwalts

, ſowie der
Präſidenten deš Oberlandesgerichts und der Land
gerichte a

n
die Landesjuſtizverwaltung .

Gegen d
ie Verfügungen der Leşteren iſ
t

nur Vor
ſtellung bei Herzoglichem Staats -Miniſterium geſtattet .

§ . 84 .

Beſchwerden der Betheiligten , welche Angelegenheiten d
e
r

Juſtizverwaltung , insbeſondere d
e
n

Geſchäftsbetrieb und Ver
zögerungen betreffen , werden im Aufſichtswege und in dem

im & .83 angegebenen Inſtanzenzuge , jedoch ohne Beſchränkung
auf die dort beſtimmte Inſtanz erledigt .

§ . 85 .

Wegen Vertretung des Fiscus in bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten , welche Angelegenheiten der Juſtizverwaltung be
treffen , wird , inſoweit nicht geſeßliche Beſtimmungen vorhanden
ſind , das Erforderliche durch die Landesjuſtizverwaltung b

e

ſtimmt .

§ . 86 .

Das Geſchäftsjahr beginnt mit dem 1
. Januar und endigt

mit dem 31. December .

Das erſte Geſchäftsjahr beginnt jedochmit dem Inkrafts
treten des Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſeßes und umfaßt

den Zeitraum bis zum 3
1
.

December des folgenden Jahres .

Dritter Abfd nitt .

Schlußbeſtimmungen .

$ . 8
7
.

Die Gerichtsbarkeit für d
ie Verhandlung und Entſchei

dung der vor dem Inkrafttreten dieſes Gefeßes b
e
i

den auf
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gehobenen Gerichten anhängig gewordenen bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten und Strafſachen wird durch e

in

beſonderes Geſeß
geregelt .

$ . 88 .

Behuf Erledigung der im § . 87 bezeichneten Angelegen
heiten können bei dem Oberlandesgericht Hülfsjenate und be

i

den Landgerichten Hülfskammern gebildet werden .

Ueber die Nothwendigkeit d
e
r

Bildung von Hülfsſenaten
und Hülfskammern ſowie über d

ie Zutheilung d
e
r

Geſchäfte

a
n

dieſelben beſtimmt das nach S
.

8
7 vorbehaltene Geſeß und ,

inſoweit deſſen Anordnungen nicht ausreichen , die Landes
juſtizverwaltung .

Mit der Wahrnehmung der richterlichen Geſchäfte in den
Hülføjenaten und Hülfskammern können auch d

ie zur Ver
fügung der Landesjuſtizverwaltung bleibenden Richter ( S. 95 )

beauftragt werden .

Die Ernennung des Vorſißenden und der Auftrag a
n

die vorbezeichneten Kichter erfolgt durch d
ie Landesjuſtizver

waltung .

Sind zur Mitwirkung in den Hülfsſenaten und Hülfs
kammern auch Räthe des Oberlandesgerichts und Mitglieder
der Landgerichte nach Ablauf des erſten Geſchäftsjahres erfor
derlich , ſo erfolgt d

ie Bezeichnung derſelben durch das Präſi
dium des Gerichts . Die Ernennung des Vorſißenden bleibt
auch in dieſem Falle der Landesjuſtizverwaltung vorbehalten .

§ . 89 .

Die b
e
i

den bisherigen Gerichten und bei der Staats
anwaltſchaft etatmäßig angeſtellten Beamten müſſen ſi

ch ihre
anderweite Verwendung nach Maßgabe d

e
r

in den $5.90 b
is

9
5

enthaltenen Vorſchriften gefallen laſſen .

S
.

9
0
.

Die Räthe des Obergerichts , di
e

Streisgerichtsdirectoren

und der Handelsgerichtsdirector find , inſofern ſi
e

nicht zum
Senatspräſidenten d

e
s

Oberlandesgerichts oder zu Präſidenten
der Landgerichte ernannt werden follten , als Räthe des Ober
landesgerichtsoder als Directoren der Landgerichte anzuſtellen .

3
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S. 91 .

Die Kreis- , Stadt- und Amtsrichter , ſowie d
ie Staats

anwälte , inſofern ſi
e

nicht ferner mit der Beſorgung ſtaats
anwaltſchaftlicher Geſchäfte beauftragt werden , ſind als Richter
bei den Landá oder Amtsgerichten anzuſtellen .

$ . 92 .

Die Gerichtsſecretaire , inſofern ſi
e

nicht a
ls

Richter oder
Beamte der Staatsanwaltſchaft angeſtellt werden , ſind als
Gerichtsſchreiber anzuſtellen , jedoch kann das Letere nur mit
ihrer Einwilligung geſchehen .

$ . 9
3
.

Die ſonſtigen im Juſtizdienſte angeſtellten Beamten ſind
ihren bisherigen Verhältniſſen , ihren Fähigkeiten und ihrem
Dienſtalter thunlichſt entſprechend anzuſtellen .

$ . 9
4 .

Diejenigen Beamten , für welche e
s a
n

einer geeigneten

Verwendung im Juſtizdienſte fehlt , werden penſionirt .

S
.

9
3 ) .

Der Landesfürſt kann jedoch anordnen , daß d
ie

in den

$
$ . 90 und 9
1

erwähnten Beamten und diejenigen für das
Richteramt völlig geeigneten Gerichtsſecretaire , welche nicht
ſofort anderweit angeſtellt werden können , ſtatt der ſofortigen
Penſionirung während eines Zeitraums von 3 Jahren zur
Verfügung der Landesjuſtizverwaltung bleiben und erſt nach
Ablauf dieſes Zeitraums in den Ruheſtand treten , falls fi

e

nicht inzwiſchen eine anderweite Anſtellung erlangen oder
wegen ſonſtiger Gründe -- 50 jähriges Dienſtalter , 70 jähriges
Lebensalter , geiſtige oder körperliche Schwäche penſionirt
werden .

So lange die erwähnten Beamten in obiger Weiſe zur
Verfügung bleiben , beziehen dieſelben ihren bisherigen vollen
Gehalt , ſowie den geſeklichen Wohnungsgeldzuſchuß , haben

ſi
ch aber nach Anordnung der Landesjuſtizverwaltung der zeit

weiligen Wahrnehmung ſolcher Aemter zu unterziehen , zu

deren dauernder Uebernahme ſi
e

nach Vorſchrift der ss . 90

und 9
1 verpflichtet ſein würden . Die zur Verfügung bleiben



157

25

den Gerichtsſecretaire ſind verpflichtet , di
e

Geſchäfte der Amts
anwälte zu übernehmen .

Für d
ie zur Verfügung ſtehenden Beamten wird e
in

b
e :

ſonderer Etat geführt .

$ . 9
6
.

Die erforderlichen Vorſchriften wegen Ablieferung der
Acten und dergleichen a

n

d
ie neu errichteten Gerichte werden

von der Landesjuſtizverwaltung erlaſſen .

Das gegenwärtige Geſet tritt gleichzeitig m
it

dem
Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſeke in Kraft . Sämmtliche
Beſtimmungen dieſes Gefeßes , welche ſich auf d

ie vorberei
tenden , zur Ausführung der Gerichtsverfaſſung erforderlichen
Maßregeln beziehen , erlangen jedoch ſofort mit deſſen Publica
tion Gültigkeit .

Von dieſem Zeitpunkte a
n verlieren das Geſetz N. 35

vom 2
1
.

Auguſt 1849 , die Gerichtsverfaſſung betreffend , und

d
ie zur Erläuterung , Ergänzung und Abänderung deſſelben

erlaſſenen geſeklichen Beſtimmungen , insbeſondere

1 ) das SejekN 4
0 vom 7
. Auguſt 1850 , di
e

Declaration
resp .Erweiterung einiger Beſtimmungen des G

.
V
.

G
.

betreffend ,

2 ) das Geſetz vom 28. December 1850 ( N
.
3 d
e
1851 ) ,

d
ie Errichtung eines Handelsgerichts betreffend ,

3 ) das Geſet Na 2
4

vom 4
. Juli 1851 , die Einführung

allgemeiner Gerichtsferien betreffend ,

4 ) das Geſet N. 3
6

vom 5
. Juli 1853 , d
ie

rechtliche
Wirkung d

e
r

Entſcheidungen des Caſſationshofés
betreffend ,

5 ) das Geſetz N
o
.
7 vom 9
.

Februar 1855 , di
e

gericht
liche Competenz b

e
i

politiſchen Verbrechen betreffend ,

6 ) das Geſeß N
z

2
5

vom 4
. Mai 1858 , die Zuſtändigkeit

d
e
s

Criminalſenats des Obergerichts in Strafſachen
und des Schwurgerichts betreffend ,

7 ) das Gefeß 1
9

vom 2
8
.

März 1861 , betr . Aende
rungen im Syſtem d

e
r

Rechtsmittel , ſowie bezüglich

d
e
r

Entſcheidungs -Competenz über Kecuſationen 2
c . ,

8 ) das Geſet N 1
5

vom 4
. April 1867 , Abänderungen

des Gefeßes vom 28. December 1850 wegen Errich
tung eines Handelsgerichts betreffend ,

9 ) das Geſetz N. 68 vom 1
5
.

Auguſt 1867 , Verände
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rungen in d
e
r

Organiſation desHerzogl . Kreisgerichts
und des Herzogl . Ümtsgerichts Blankenburg betreffend ,

1
0
) das Geſetz .. 7
1vom 1
0
.

Auguſt 1867 , Abänderungen
des Gejeßes vom 28. December 1850 über die Er
richtung eines Handelsgerichts betreffend ,

1
1
) das Gefeß Ni 9 vom 17. Januar 1870 , die Beſeßung

des 1
. Senats des Herzogl . Obergerichts , ſowie d
ie

dienſtliche Stellung der ſtaatsanwaltſchaftlichen Be
amten betreffend ,

1
2 ) d
ie

88. 3–9 des . Gefeßes Ng 122 vom 22. December
1870

, Veränderung der Competenz der Gerichte 2
c
.

betreffend ,

1
3
) das Gefeß N. 61 vom 12. December 1872 , die ander

weite Regelung der Competenz der Schwurgerichte
und der Kreisgerichte in Strafſachen betreffend ,

ſowie alle ſonſtigen entgegenſtehenden gefeßlichen Beſtimmungen
ihre Wirkſamkeit .

Alle , die e
s angeht , haben ſi
ch hienach zu achten .

Urkundlich unſererUnterſchrift und beigedruckten Herzog
lichen Geheime -Canzlei -Siegels .

Braunſchweig , den 1
. April 1879 .

( L. S. )

Auf Hödiften Special - Befehl .

W. Schulz . Trieps . Graf Görß -Wrisberg .


